
'Anweisung §§ 781—790

§785
Der Angewiesene ist nur gegen Aushändigung der An

weisung zur Leistung verpflichtet,

§ 786
Der Anspruch des Anweisungsempfängers gegen den An

gewiesenen aus der Annahme verjährt in drei Jahren.
§787

(1) Im Falle einer Anweisung auf Schuld Wird der An
gewiesene durch die Leistung in deren Höhe von der Schuld 
befreit.

(2) Zur Annahme der Anweisung oder zur Leistung an den 
Anweisungsempfänger ist der Angewiesene dem Anwei
senden gegenüber nicht schon deshalb verpflichtet, weil er 
Schuldner des Anweisenden ist.

§788
Erteilt der Anweisende die Anweisung zu dem Zwecke, 

tim seinerseits eine Leistung an den Anweisungsempfänger 
zu bewirken, so wird die Leistung, auch wenn der Angewie
sene die Anweisung annimmt, erst mit der Leistung des An
gewiesenen an den Anweisungsempfänger bewirkt.

§789
Verweigert der Angewiesene vor dem Eintritte der Lei

stungszeit die Annahme der Anweisung oder verweigert er 
die Leistung, so hat der Anweisungsempfänger dem An
weisenden unverzüglich Anzeige zu machen. Das gleiche 
gilt, wenn der Anweisungsempfänger die Anweisung nicht 
geltend machen kann oder will.

§790
Der Anweisende kann die Anweisung dem Angewiesenen 

gegenüber widerrufen, solange nicht der Angewiesene sie 
dem Anweisungsempfänger gegenüber angenommen oder 
die Leistung bewirkt hat. Dies gilt auch dann, wenn der 
Anweisende durch den Widerruf einer ihm gegen den An
weisungsempfänger obliegende« Verpflichtung zuwider
handelt.
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